Vereinbarung über eine ehrenamtliche Tätigkeit[endnoteRef:1] [1:  Diese Dokument ist zur Formulareingabe geschützt. Sollten anderweitige Veränderungen erforderlich sein, ist der Schutz des Dokumentes unter „Entwicklertools“ – „Bearbeitung einschränken“ mit dem Kennwort „Rose“ aufzuheben.] 


[bookmark: ßß_Arbeitgeber]Zwischen der/dem      
Anschrift       
2026-01
Gemeinsames Muster vom Diakonischen Werk Baden e. V., Vorholzstr. 3-7, 76137 Karlsruhe und Evangelischen Oberkirchenrat, Blumenstr. 1-7, 76133 Karlsruhe
Nachfolgende nicht maßgebliche Alternativen bitte löschen:
vertreten durch die Person im Vorsitzendenamt und deren Stellvertretung oder durch eine dieser Personen, jeweils zusammen mit einem weiteren Mitglied des Kirchengemeinderates
alternativ vertreten durch den Vorstand
alternativ vertreten durch die Geschäftsführerin / vertreten durch den Geschäftsführer 

	-im Folgenden Auftraggeber-
und Frau/Herrn                
[bookmark: ßß_Straße]wohnhaft in              ,              
	-im Folgenden Ehrenamtliche/r-

wird folgende Vereinbarung über eine ehrenamtliche Tätigkeit geschlossen:

§ 1 Auftragsinhalt

(1) Die/Der Ehrenamtliche übernimmt freiwillig mit Wirkung ab       folgenden Auftrag:[footnoteRef:1] [1:  Hier ist Art und Umfang der ehrenamtlichen Tätigkeit zu vereinbaren.] 

[bookmark: Text60]     

(2) Sie/Er übernimmt diese Tätigkeit auf Grundlage eines Auftragsverhältnisses nach den §§ 662 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Durch die ehrenamtliche Tätigkeit wird weder ein Dienstverhältnis noch ein Arbeitsverhältnis begründet.

|_| Das kirchliche Gesetz über das Ehrenamt in der Evangelischen Landeskirche in Baden (Ehrenamtsgesetz – EAG) vom 19. Oktober 2016 (GVBl. S. 230) findet Anwendung in der jeweils gültigen Fassung[footnoteRef:2]. [2:  Für den verfasst kirchlichen Bereich ist dieses Gesetz immer anzuwenden. Diakonische Einrichtungen, die nicht der verfassten Kirche zuzuordnen sind, können entscheiden, ob sie das Gesetz zur Anwendung bringen wollen.] 

§ 2 Auftragserfüllung

Die/Der Ehrenamtliche richtet sich bei der Erfüllung ihres bzw. seines Auftrags nach den beim Auftraggeber üblichen Bedingungen, die einvernehmlich festgelegt werden. Die/Der Ehrenamtliche ist verpflichtet, die betriebliche Ordnung und die Hausordnung zu beachten und den Auftraggeber bei Verhinderung in der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit zu benachrichtigen.

[bookmark: Text61]|_| Die/Der Ehrenamtliche erhält Zugang zu      . Ihr/Ihm werden dazu die Schlüssel überlassen.
[bookmark: Text62]|_| Folgende Geräte des Auftraggebers werden zur Erfüllung des Auftrags übergeben bzw. zur Verfügung gestellt:      
§ 3 Aufwendungsersatz

(1) Die vereinbarte ehrenamtliche Tätigkeit erfolgt unentgeltlich. Die Erstattung tatsächlich entstandener Aufwendungen nach Absatz 2 steht der Unentgeltlichkeit nicht entgegen.
(2) Der Auftraggeber ersetzt der/dem Ehrenamtlichen im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften auf Nachweis diejenigen Auslagen, die diese/r zum Zwecke der Ausführung der vereinbarten Tätigkeit getätigt hat und nach den Umständen für erforderlich erachten durfte. Hierzu zählen u.a. Kosten für Telefon, Porto, Fahrten und Arbeitsmaterial. Der Aufwendungsersatz wird jeweils bis Ende des folgenden Monats nach Entstehen der Aufwendungen fällig.
Nachfolgend Alternative zu Absatz 2 bei pauschaler Abgeltung: (Die nicht maßgebliche Alternative bitte löschen.)
[bookmark: Kontrollkästchen105][bookmark: Kontrollkästchen104][bookmark: Kontrollkästchen106][bookmark: Kontrollkästchen107](2) Der Auftraggeber erstattet der/dem Ehrenamtlichen zur pauschalen Abgeltung[endnoteRef:2] der Auslagen, die diese/r zum Zwecke der Ausführung der vereinbarten Tätigkeit getätigt hat und nach den Umständen für erforderlich erachten durfte, einen Betrag in Höhe von |_| monatlich
|_| jährlich       EUR (höchstens 960 EUR je Kalenderjahr im Rahmen von § 3 Nr. 26a EStG – sog. Ehrenamtspauschale). Die pauschale Abgeltung erfolgt am |_| Monatsende |_| Jahresende. [2:  Die erforderliche Höhe der Pauschale ist bei Prüfung durch Finanzbehörden nachvollziehbar zu machen.] 



(3) Die Auszahlung erfolgt unbar auf das dem Auftraggeber benannte Konto der/des Ehrenamtlichen.
§ 4 Sorgfaltspflichten, Haftung, Versicherungsschutz, Führungszeugnis

(1) Die/Der Ehrenamtliche verpflichtet sich, die übernommenen Aufgaben zuverlässig und verantwortungsvoll durchzuführen und die allgemeinen Sorgfaltspflichten zu beachten.

(2) Die/Der Ehrenamtliche haftet für Schäden, die sie/er während ihrer/seiner Tätigkeit dem Auftraggeber verursacht, nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz. Ist die/der Ehrenamtliche einem Dritten zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie/er bei der Wahrnehmung ihrer/seiner ehrenamtlichen Tätigkeit verursacht hat, so kann sie/er bei Anwendung des Ehrenamtsgesetzes von dem Auftraggeber die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen, wenn der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

(3) Die/Der Ehrenamtliche ist gesetzlich unfallversichert.

|_| Für die/den Ehrenamtliche/n besteht Versicherungsschutz nach dem jeweils geltenden Sammel-Versicherungsvertrag der Evangelischen Landeskirche in Baden. Ein Merkblatt über den derzeit bestehenden Versicherungsschutz ist beigefügt. (Bei diakonischen Einrichtungen ist dies nur dann der Fall, sofern ihr die Mitversicherung im landeskirchlichen Sammel-Versicherungsvertrag bestätigt wurde.)

|_| Die/Der Ehrenamtliche ist über einen vom Auftraggeber abgeschlossenen Versicherungsvertrag haftpflichtversichert.

(4) Auf das Ehrenamtsverhältnis findet die Richtlinie der Evangelischen Landeskirche in Baden zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (Gewaltschutzrichtlinie – GewSchR) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. Die/Der Ehrenamtliche unterzeichnet die Verpflichtungserklärung zum Schutz vor sexualisierter Gewalt.

(5) Übt die/der Ehrenamtliche eine Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger aus oder eine Tätigkeit, die in einer vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen, hat sie/er auf Verlangen des Auftraggebers bei Tätigkeitsbeginn und in regelmäßigen Abständen ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen. Die eventuell hierfür entstehenden Kosten trägt der Auftraggeber.
§ 5 Verschwiegenheitspflicht

(1) Die/Der Ehrenamtliche verpflichtet sich, über die ihr/ihm im Rahmen ihrer/seiner Tätigkeit bekannt gewordenen betrieblichen Interna, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Verschwiegenheit zu bewahren, auch über das Ende der ehrenamtlichen Tätigkeit hinaus.

(2) Der/Dem Ehrenamtlichen ist nach den Vorschriften des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (DSG-EKD) untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den vertragsgemäßen Zwecken zu erheben, zu verarbeiten, Dritten bekannt zu geben oder zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.
§ 6 Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Die Vereinbarung kann in beiderseitigem Einvernehmen jederzeit schriftlich aufgehoben werden. Die/Der Ehrenamtliche kann den Auftrag jederzeit schriftlich kündigen. Der Auftraggeber kann den Auftrag spätestens am 15. eines Monats auf das Ende des Kalendermonats schriftlich kündigen. Diese Frist entfällt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

§ 7 Vertragsausfertigung
[bookmark: Text117][bookmark: Text58][bookmark: Text111]Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Die/Der Ehrenamtliche und der Auftraggeber sowie das Verwaltungs- und Serviceamt[endnoteRef:3]      erhalten je eine Ausfertigung. [3:  Das VSA erhält nur dann eine Ausfertigung, wenn der Auftraggeber vom VSA betreut wird. Andernfalls ist das Feld zu löschen. Erhält das VSA eine Ausfertigung, ist in der ersten Zeile das Wort „zweifach“ in „dreifach“ zu ändern.] 

[bookmark: Text77]     
(Ort, Datum)
	
(Unterschrift Vertreter/in des Auftraggebers)*)	(Unterschrift Ehrenamtliche/r)
[bookmark: Text110](Siegel)		
(Unterschrift Vertreter/in des Auftraggebers)*)

*) Die Unterzeichnung erfolgt für den Auftraggeber gemäß den einschlägigen Vorschriften der Grundordnung, des Leitungs- und Wahlgesetzes, der Gemeinde-/Bezirkssatzung oder der Geschäftsordnung (bei kirchlichen Körperschaften und mit Anbringung des Dienstsiegels) bzw. nach den einschlägigen Vorschriften der Satzung oder der Geschäftsordnung (bei sonstigen juristischen Personen) bzw. auf Grund einer ordnungsgemäßen Bevollmächtigung.

Anlagen:
|_| Kirchliches Gesetz über das Ehrenamt in der Evangelischen Landeskirche in Baden
(Ehrenamtsgesetz – EAG)
|_| Merkblatt über den wesentlichen Versicherungsschutz ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen
Abdruck Gewaltschutzrichtlinie (GewSchR)
Verpflichtungserklärung zum Schutz vor sexualisierter Gewalt

[bookmark: Kontrollkästchen101][bookmark: Kontrollkästchen108][bookmark: Kontrollkästchen102][bookmark: Kontrollkästchen109][bookmark: Kontrollkästchen103][bookmark: Kontrollkästchen110]Verteiler: |_| Ehrenamtliche/r  |_| Auftraggeber  |_| Verwaltungs-/ Serviceamt

